„Wer darf hinein ins Gelobte Land?“ – Asylpolitisches Forum 2006

Eingangsstatement von Alfred Buß, Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen

Sehr geehrte Damen und Herren,

Herr Dr. Wiefelspütz fragte mich soeben bei der Begrüßung, ob ich zu Beginn eine Predigt halten wolle. Ich habe ihm gesagt, dass ich die Gattungen von Predigt und Eingangsstatement sehr wohl zu unterscheiden wisse. Dennoch wird das, was ich zu sagen habe, geprägt sein von dem Glauben, zu dem ich mich als Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen bekenne und in dem ich mich gründe in meinem Denken und ethischen Abwägen. 

Die biblische Dimension des Themas zeigt sich schon im Titel Ihres Asylpolitischen Forums:„Wer darf hinein ins Gelobte Land?“ So fragen Sie in dieser Tagung.

Das „Gelobte Land“, das Land, in dem Milch und Honig fließen, diese Vision ließ das Volk Israel über lange Jahre durch die Wüste ziehen. Wir sehen in der biblischen Erzählung einen Flüchtlingstreck von Menschen, die ihrem Elend (dem Sklavenhaus) zu entfliehen suchten mit der Perspektive eines Lebens in Freiheit, Unabhängigkeit, Gerechtigkeit und Wohlstand. So viel hat sich nicht geändert in den Tausenden von Jahren seitdem. Geändert hat sich auch nicht, dass die Vision des Gelobten Landes in der Realität so nicht eingelöst werden konnte. So verteidigten die alteingesessenen Bewohner Palästinas ihr Land mit allen Mitteln gegen die unerwünschten Eindringlinge.

Immer wieder hat Israel an diese Exodus-Erfahrung und das eigene Fremdsein erinnert. Seit jener Zeit gehört der Schutz der „Fremdlinge“ zu den zentralen alttestamentlichen Glaubensaussagen und ist deshalb auch erkenntnisleitend für christliche Überzeugung und dementsprechendes Handeln. 

Ich weise auch deshalb auf den alten Ursprung des Bildes vom „Gelobten Land“ hin, weil Migration nicht die Ausnahme, sondern der Normalfall des globalen menschlichen Miteinanders durch die Jahrhunderte und Jahrtausende ist. Alle kulturelle, soziale, politische und religiöse Entwicklung innerhalb der Menschheitsgeschichte hat mit Migration zu tun, hat damit zu tun, dass unterschiedliche Erfahrungen sich gegenseitig bereichern, befruchten und Entwicklungen in Gang bringen oder halten. Wer das illustriert haben will, lese einmal in „Des Teufels General“ von Carl Zuckmaier nach, was ein „Deutscher“ ist; welche Völker sich hier mitten in Europa vermischt haben – daraus kamen ein Bach oder Beethoven, ein Goethe und wie sie alle heißen. So nachvollziehbar auch die Angst vor Fremdem ist und die Sorge vor dem angeblichen Verlust von Identität – politisches Handeln daran auszurichten, ist provinziell und ausgesprochen kurzsichtig.

Konkret also: Wer darf bei uns hinein ins Gelobte Land?

Ich beginne mit vier Beispielen:

1. In der letzten Woche begann in Italien ein Prozess gegen die Crew der Cap Anamur, die in 2005 durch ihr mutiges Handeln in Seenot geratene Flüchtlinge aus dem Mittelmeer rettete. Die Bilder erreichten unsere Wohnzimmer. In der Öffentlichkeit und nun auch in dem Prozess werden diese Lebensretter zu Menschenhändlern kriminalisiert, der illegalen Schleusung bezichtigt. 

2. Im Jahr 2006 werden Urlauber auf den Kanaren mit dem Flüchtlingselend konfrontiert. Viele Flüchtlinge ertrinken schon auf dem Weg zu den Kanaren. Und die Europäische Union perfektioniert ihre Verträge mit den Anrainerstaaten. Waren sind durch die „lex mercatoria“ auf den Weltmeeren viel besser geschützt als ein mit Flüchtlingen besetztes Boot, das aus einem der Notgebiete der Welt auftaucht und zu oft für immer verschwindet. Wer überlebt, dem bleibt oft nur das nackte Leben.

3. Mittlerweile sind 20 % der Asylsuchenden in Deutschland sog. Dublin II-Fälle. Ihre Fluchtgründe sind für die Prüfung der Asylverfahren in Deutschland weitgehend irrelevant geworden. Da sie in einem anderen EU-Land mit Behörden schon in Kontakt kamen, ist dieses Land zuständig. Der Fluchtweg, nicht der Fluchtgrund entscheidet. Familiäre oder kulturelle Bezüge, die Flüchtlinge in bestimmte europäische Länder führen, zählen nicht. 

4. Deutschland hat mittlerweile ein negatives Wanderungssaldo - zwei Jahre nach Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes. Es gibt mehr Ausreisende, als Einreisende. Die Zuwanderungszahlen auch der Spätaussiedler, der jüdischen Kontingentflüchtlinge, im Bereich des Familiennachzuges und auch bei den Einbürgerungszahlen sinken drastisch. Und die Bundesregierung plant aktuell, diese Zahlen mit Hilfe von Sprachstandserhebungen in den Herkunftsländern weiter zu senken.

Weiterhin werden bei uns gut integrierte Kinder und Jugendliche abgeschoben und – so steht zu befürchten – in Zukunft auch verstärkt durch die „Sippenhaft“. Aus meiner Sicht ist das nicht nur menschlich illegitim, sondern auch in ökonomischer Hinsicht unsinnig. Wieviel hat der deutsche Staat bereits in die Ausbildung gut integrierter Kinder investiert, wenn er sie abschiebt - um dann in der weiten Welt andere Menschen zu werben, die erst neu integriert werden müssen?

Die Zuwanderungsbegrenzung ist en vogue. Und bei den Flüchtlingen: Als Erfolgsmeldungen gestaltet erreichen uns vom Bundesinnenministerium regelmäßig die drastisch sinkenden Zahlen.

Wer darf hinein ins Gelobte Land?, fragen Sie.

Wohl allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Podiumsdiskussion ist klar:

· Das Flüchtlingselend in der Welt ist nicht geringer geworden! Warum also sinkt unsere Bereitschaft zur Solidarität? Sind wir so viel ärmer geworden, seit das Grundgesetz formuliert und verabschiedet wurde?

· Die moderaten Vorschläge, z. B. der Süßmuthkommission zur Gestaltung der Zuwanderung aus 2001, könnten dem Wohl unseres Landes dienen. Wir sind eine Migrationsgesellschaft - und faktisch ein Einwanderungsland. Und schon aus demografischen Gründen brauchen wir Zuwanderung! Warum ist dann aber die weitere Begrenzung der Zuwanderung derzeit Leitlinie der Politik?

Wer darf hinein ins Gelobte Land?

Als Vorsitzender der Kommission für Migration und Integration der EKD bin ich der Überzeugung:

· Wir brauchen Zuwanderung und eine Anerkennungskultur im Umgang mit den hier lebenden Migrantinnen und Migranten. Wie kann die Gegenwartsfixierung der Politik aufgebrochen werden, damit sie ihrer Zukunftsverantwortung gerecht werden kann?

· Wir dürfen uns nicht dem Flüchtlingselend in der Welt verschließen. Die Politik ist gefragt, Flüchtlingen wieder legale Weg nach Deutschland zu eröffnen, die Grenzen durchlässiger zu gestalten und u. a. das Dublin II-Verfahren zu überdenken.

Deshalb spreche ich heute vier Themen der Flüchtlingspolitik auf Landes- und Bundesebene an:

1. Das geplante, zweite Änderungsgesetz des Aufenthaltsgesetzes

2. Den Zustand des Asylverfahrens

3. Die Bleiberechtsregelung der Innenministerkonferenz

4. Die oft rigorose Abschiebungspraxis

Zu 1: Das geplante, zweite Änderungsgesetz des Aufenthaltsgesetzes

Gibt es wirklich, Herr Wiefelspütz, wie behauptet wird, eine Absprache auf Bundesebene, für das Zugeständnis einer geplanten, gesetzlichen Bleiberechtsregelung den Bezugszeitraum des Asylbewerberleistungsgesetzes zu verlängern - oder gar das Nachzugsalter für Ehegatten heraufzusetzen?

Wird mit dem neu angedachten Kriterium „Erwerb von Deutschkenntnissen im Herkunftsland“ nicht einer schwer erträglichen Auswahl Vorschub geleistet, die im Widerspruch zu Art. 6 unseres Grundgesetzes stehen könnte. Wie sollen Familienangehörige von Flüchtlingen noch eine Chance auf Nachzug haben?

Sind dies, neben neuen Haftformen für Flüchtlinge und dem geplanten Ausschluss von aus humanitären Gründen Aufhältigen von der Anspruchseinbürgerung, Ihre Lehren aus der „Evaluation des Zuwanderungsgesetzes“?

Warum beginnt die Politik nicht, die Zuwanderung nach Deutschland menschenfreundlicher zu gestalten? Integration kann nur gelingen, wenn Menschen sich willkommen wissen. Ziel der Integration ist das Wachsen von Vertrauen untereinander.

Zu 2:  Zustand des Asylverfahrens

Hier sind dringend Verbesserungen erforderlich. Die Dublin II-Verfahren sprach ich bereits an. Wir bitten Sie, Herr Wiefelspütz, die im 2. Memorandum der Wohlfahrtsverbände, Richter und Anwaltsvereinigungen geäußerte Kritik aufzugreifen und die die Abschiebung vorbereitende Widerspruchspraxis, etwa bei irakischen Flüchtlingen, zu stoppen 
Und - ich bitte um Verständnis, wenn ich als Vertreter der Kirche das Thema „Konversion“ hier anspreche:

Auch solche Flüchtlinge sind zu schützen, deren öffentliche Glaubenausübung verhindert wird und die deshalb verfolgt werden. Die Religionsausübung darf in der Anerkennungspraxis des Bundesamtes nicht auf „das Private“, auf das „religiöse Existenzminimum“ beschränkt werden. Wer z.B. Christ wird, praktiziert einen Glauben, der von seinem Selbstverständnis her Öffentlichkeitscharakter hat. Der Glaube ist eine persönliche Angelegenheit, aber niemals „Privatsache“, und wenn schon „Privatsache“, dann nur insofern, dass der Staat nicht über den persönlichen Glauben zu befinden oder sich in Glaubensdinge einzumischen hat. Aber Religionsausübung geschieht öffentlich. So fordern wir in den EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei zu Recht Religionsfreiheit im Sinne öffentlicher Religionsausübung; was wir aber hier fordern, das darf Flüchtlingen im Rechtsschutz nicht vorenthalten werden. 

Im übrigen: es liegt in der Entscheidung von Kirchen im Rahmen ihrer Ordnungen (und analog anderer Religionsgemeinschaften), darüber zu befinden, ob jemand als Christ getauft wurde oder nicht. Diese Frage kann nicht von staatlichen Organen oder Gerichten beantwortet werden.

Zu 3: Die Bleiberechtsregelung der Innenministerkonferenz

Wir begrüßen den Bleiberechtsbeschluss der Innenminister als ersten Schritt, allerdings mit dieser unüberhörbaren Einschränkung: lediglich als ersten Schritt! Eine großzügige Regelung des Bundesgesetzgebers bleibt nötig. 

Diese sollte vor allem zur Grundlage haben:

· eine Aufenthaltsdauer von 3 - 5 Jahren,

· einen längeren Zeitraum zur Arbeitsplatzsuche auf Basis einer Aufenthaltserlaubnis mit uneingeschränktem Arbeitsmarktzugang,

· großzügige Ausnahmen bei der Voraussetzung der Lebensunterhaltssicherung - insbesondere für pflegebedürftige, kranke und alte Menschen aber auch z. B. für unbegleitete Minderjährige,

· eine Regelung, die Kinder nicht für das Fehlverhalten ihrer Eltern haftbar macht.

Ebenso bleibt eine veränderte Auslegung der § 25, 4 und 5 des Aufenthaltsgesetzes erforderlich.

Doch zunächst haben wir den Bleiberechtsbeschluss der Innenministerkonferenz. Für die Umsetzung dieses Beschlusses in NRW bitten wir Sie, Herr Staatssekretär Brendel, Herr Kruse und Frau Düker um eine humane Handschrift. Uns als Kirche und Diakonie sind besondere Anliegen:

· Die Aufenthaltserlaubnis nach dieser Regelung sollte in der Regel bei zwei Jahren liegen.

· Es bedarf einer Regelung, die arbeitslosen Flüchtlingen bundesweit schon zur Arbeitsplatzsuche einen gleichrangigen Arbeitsmarktzugang eröffnet. Die Arbeitsplatzsuche sollte nicht durch Vorrangregelung, Prüfverfahren, Residenzpflicht, Vermerke in der Duldung behindert werden.

· Bei den Ausschlussgründen sollte zumindest auf ein gezieltes und nachhaltiges Unterlaufen der Aufenthaltsbeendigung abgestellt werden. Flüchtlinge, die dokumentieren können, dass sie zur Passbeschaffung ihre Botschaften aufsuchten, müssen einbezogen sein.

· Aus humanitären Gründen sollten die im Beschluss vorgesehenen Ausnahmen großzügig gehandhabt werden, (damit Menschen, die ihren Lebensunterhalt nur anteilig sichern können, wie Erwerbsunfähige, Pflegebedürftige, Kranke, Alleinerziehende, Ältere mit geminderten Chancen am Arbeitsmarkt, unbegleitete (vormals) Minderjährige u. a. einbezogen werden können; Bei jungen Flüchtlingen sollten schulische Ausbildungen sowie das Studium ebenfalls berücksichtigt werden. Im Regelfall sollte davon abgesehen werden, bei diesen Menschen zur Deckung des Lebensunterhaltes eine Verpflichtungserklärung zu fordern. Auf jeden Fall sollen die Kosten der Krankenversicherung und Pflege ausgenommen sein).

Erlauben Sie mir an dieser Stelle zwei Nebenbemerkungen:

1. Wir sind mit Ihnen der Auffassung, dass sich die Arbeit der Härtefallkommission bewährt hat und diese fortgeschrieben werden sollte.

2. Wir begrüßen die Förderung der Flüchtlingsarbeit aus Landesmitteln in den vier fachlichen Schwerpunkten der Verfahrensberatung, Rückkehrberatung, Psychosozialen Zentren und regionale Flüchtlingsarbeit.

Zu 4: Die oft rigorose Abschiebungspraxis 
Sie, als verantwortliche Politiker in NRW und in der BRD wissen, dass unsere oft sehr harte Abschiebungspraxis weitgehend durch unser Recht abgedeckt ist. Aber - ist sie damit auch legitim? Oder - fehlt nicht manchmal auch schlicht der schon abgeschobene Kläger, etwa wenn Schnellgutachter den Vollzug von Abschiebungen schwerkranker Menschen ermöglichen, nachts in Wohnungen eingedrungen wird oder Familien im Abschiebungsvollzug getrennt werden?

Uns als Landeskirche erreicht eine Vielzahl von erschreckenden Beispielen. Etwa - ganz aktuell -

· In der letzten Woche wurde aus Olsberg im Hochsauerlandkreis eine afghanische Familie mit Kindern nach Afghanistan abgeschoben. Aus unserer Sicht ist dies nicht nur wegen des bevorstehenden Winters, sondern auch angesichts der dramatischen Sicherheitslage in Afghanistan unverantwortlich.

· Auf Grundlage des Beschlusses der letzten Innenministerkonferenz zum Irak wird die Abschiebung in den Nordirak vorbereitet – und zwar nicht nur der Kurden, sondern auch von anderen Flüchtlingen aus dem südlichen Irak. Auch dies halten wir nicht für vertretbar.

· Der Leiter der Zentralen Ausländerbehörde in Düsseldorf berichtete von Planungen, bei Abschiebungen von Menschen, deren Identität nicht eindeutig zu klären ist, diese Identitätsfeststellung zukünftig auf das vermutete Herkunftsland verlagern zu wollen. Für die Feststellung des Herkunftslandes sollen Indizien ausreichen wie z. B. Telefonnummern oder Adressen, die bei der Person gefunden werden.

Sind diese Verfahren unseres Rechtsstaates würdig? Werden hier Ermessensspielräume nicht zunehmend inhuman ausgelegt?

Wer darf hinein ins Gelobte Land?

Als Vertreter der Kirchen halte ich fest: Wir sollten froh darüber sein, dass die allgemeinen Menschenrechte und die Genfer Flüchtlingskonvention in unserer Verfassung verankert sind und sie als zentrale Errungenschaft unseres freiheitlich - demokratischen Verfassungsstaates ansehen. Die Kirchen haben bei der Durchsetzung der Menschenrechte keine gute Rolle gespielt. Das müssen wir mit Demut bekennen. Umso mehr muss uns daran liegen, die jüdisch-christlichen Wurzeln der Menschenrechte und der Flüchtlingskonvention herauszustellen, damit deren Geist in der Umsetzung spürbar und erlebbar wird.

